
Vierte Satzung

zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für das Friedhofs- und
Bestattungswesen in der Stadt Kamen vom ...(Datum der Bekanntmachungsanordnung)

Aufgrund der §§ 7, 41 und 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 29. April 2003 (GV NRW S. 254), der §§ 2, 4 und 6 des Kom-
munalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW
S. 712), zuletzt geändert durch Artikel 74 des Gesetzes zur Anpassung des Landesrechtes
an den Euro vom 25. September 2001 (GV NRW S. 708), sowie des § 29 der Friedhofs-
satzung der Stadt Kamen für die kommunalen Friedhöfe im Stadtgebiet vom ...(Datum der

Bekanntmachungsanordnung) hat der Rat der Stadt Kamen in seiner Sitzung am 18. Dezember
2003 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

Die der Satzung beigefügte Übersicht über die Gebührentarife wird wie folgt geändert:

Gebührensätze für Leistungen des Friedhofs- und Bestattungswesens auf dem Gebiet der
Stadt Kamen (soweit diese Einrichtungen durch die Stadtverwaltung geführt werden)

I.        Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen

1. Für Reihengräber

1.1 - Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 276,00 Euro
1.2 - Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, anonym 470,00 Euro
1.3 - über 5 Jahre alte Personen 742,00 Euro
1.4 - über 5 Jahre alte Personen, anonym 1.260,00 Euro
1.5 - Urnen 229,00 Euro
1.6 - Urnen, anonym 176,00 Euro

2. Für Wahlgräber

2.1 - Wahlgräber je Stelle 1.029,00 Euro
2.2 - Urnengräber je Stelle 336,00 Euro
2.3 - Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten:

- Die Gebühren bestimmen sich nach Ziff. 2.1 und 2.2
im Verhältnis zu der zusätzlichen Nutzungszeit.

Unter Punkt I. 3. bis V. 2. entfallen die Festsetzungen in DM-Währungseinheit.



Artikel 2

Der § 7 "Inkrafttreten" wird wie folgt geändert:

Die Sätze "Die Festsetzungen in Euro gelten ab 01.01.2002. Die Festsetzungen in DM-
Währungseinheit entfallen zu diesem Zeitpunkt." entfallen.

Artikel 3

Diese Satzung tritt am 01.01.2004 in Kraft.


















